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Anspruch eines Käufers auf Ersatzlieferung für ein mangel^ 
haftes Heimwerkergerät anerkannt. Da diese nach fast vier 
Wochen noch immer nicht erfolgt war, hat sich der Bürger 
an den Rat des Kreises, Abt. Handel und Versorgung, ge
wendet. Die Überprüfung ergab, daß die Verkaufsstelle zwi
schenzeitlich zwei Lieferungen erhalten und die Geräte ver
kauft hatte. Im Ergebnis wurden konkrete Festlegungen ge
troffen; der Bürger erhielt vier Tage nach der mündlichen 
Eingabe ein Ersatzgerät.

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daß zur Erfül
lung zivilrechtlicher Verpflichtungen die Voraussetzungen 
zum Teil .unmittelbar durch das zuständige örtliche Staats
organ zu schaffen sind. Das ist vor allem bei der Instand
haltung des Wohnraums der Fall. Vielen Eingaben liegt zu
grunde, daß wohl die Bereitschaft des Vermieters zur In
standhaltung vorliegt, aber zeitweilig keine Reparaturkapa
zitäten vorhanden sind. Hier kann die Pflichtverletzung letzt
lich erst nach entsprechender staatlicher Bilanzentscheidung 
korrigiert werden. Wenn die Instandhaltung sich dagegen 
durch schlechte Arbeitsorganisation im VEB KWV verzögert, 
wird durch die leitungsmäßige Einflußnahme des örtlichen 
Rates auf den unterstellten Betrieb der Wohnungswirtschaft 
meist ein rasche Lösung erzielt und zugleich die unzulängli
che Arbeitsweise zur Vermeidung weiterer Pflichtverletzun
gen überwunden.

Nach unseren Untersuchungen ist die Anzahl zivilrecht
licher Pflichtverletzungen durch Versorgungsbetriebe aus 
Miet-, Kauf- und Dienstleistungsverträgen im Verhältnis 
zum Gesamtumfang solcher Vertragsverhältnisse sehr nied
rig. Und selbst wenn derartige Störungen auftreten, lösen 
die Vertragspartner den entstandenen zivilrechtlichen Kon
flikt überwiegend eigenverantwortlich, was dem zivilrecht
lichen Grundsatz einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei 
der Vertragserfüllung (§§ 14, 44 ZGB) entspricht.

Erst wenn es den Vertragspartnern aus den unterschied
lichsten Gründen nicht gelingt, in dieser Weise den Konflikt 
zu lösen, wird das zuständige staatliche Fachorgan um Hilfe 
gebeten. Ein solches Rechtsschutzbegehren gemäß § 16 ZGB 
ist dann weder ein Rechtsmittel noch ein Antrag, für dessen 
Bearbeitung besondere Rechtsvorschriften gelten, wenn keine 
Entscheidung über die Berechtigung des Anspruchs ange
strebt wird, sondern die Art und Weise der Erfüllung des aner
kannten Anspruchs bemängelt wird. Vielmehr ist es ein An
liegen im Sinne des Eingabengesetzes und nach dessen Be
stimmungen zu bearbeiten, wobei das ZGB und eventuell an
grenzende Rechtsvorschriften die materiell-rechtlichen
Grundlagen für die Bearbeitung sind.3

Bei zivilrechtlichen Vertragsverletzungen dient die rechts
schutzgewährende Eingabenbearbeitung durch örtliche Staats
organe in erster Linie der eigenverantwortlichen Lösung des 
jeweiligen zivilrechtlichen Konflikts. Die örtlichen Organe 
können jedoch keine Sachentscheidung treffen, und darin be
steht ein wesentlicher Unterschied zur Rechtsprechung der 
Gerichte. Die Eingabenbearbeitung ist aber ein Weg, Bür
ger und Betriebe bei der eigenverantwortlichen Beilegung 
von Zivilrechtskonflikten zu unterstützen.4 5 Die örtlichen 
Staatsorgane können dabei durch die leitungsmäßige Ein
flußnahme auf unterstellte Versorgungsbetriebe bzw. durch 
verwaltungsrechtliche Entscheidungen (z. B. über Reparatur
bilanzen) maßgebliche Voraussetzungen dafür schaffen, daß 
die Partner des zivilrechtlichen Vertrags selbst eine Lösung 
des Konflikts herbeiführen. In diesem Sinn ist die Eingabe 
mithin keineswegs als Alternative zu einer Klage vor Ge
richt zu verstehen. Sie ist vielmehr ein eigenständiges Mit
tel, um den in § 16 ZGB vorgesehenen Rechtsschutz wahr
nehmen zu können. Insofern hat der Gerichtsweg für die 
hier zur Rede stehenden Vertragsverletzungen unverminderte 
Bedeutung, da nur er staatlich verbindliche und durchsetz
bare Entscheidungen in der Sache ermöglicht und z. B. bei 
unklarer bzw. strittiger Rechtslage zur Anspruchssicherung, 
zur nachhaltigeren Einwirkung auf den Pflichtverletzer u. ä. 
den notwendigen Rechtsschutz garantiert.

Im Interesse der Lösung des zivilrechtlichen Konflikts 
ist neben der formell richtigen Bearbeitung der Eingaben die 
exakte Handhabung der materiell-rechtlichen Grundlagen 
notwendig. Es kann eingeschätzt werden, daß die Ergebnisse

der Eingabenbearbeitung in der Regel mit den zivilrechtli
chen Vorschriften übereinstimmen. Das beweist ein gutes 
Niveau der Eingabenbearbeitung. Es fällt aber auf, daß in 
den Antwortschreiben auf Eingaben relativ wenig ausdrück
lich auf die zivilrechtlichen Bestimmungen Bezug genommen 
wird. Da das jedoch oft von inhaltlicher Bedeutung ist, sollte 
es zur ständigen Praxis werden. Dadurch würde die Über
zeugungskraft des Ergebnisses erhöht und der Eindruck eines 
subjektiven Herangehens an die Eingabenbearbeitung ver
mieden. Außerdem wird für den Bürger das Ergebnis besser 
nachvollziehbar, und es werden die Autorität des Gesetzes 
und die des Staates wirkungsvoller zum Ausdruck gebracht.

Analyse und Auswertung von Eingaben

Bei strikter Durchsetzung des sozialistischen Rechts werden 
ökonomische Reserven aufgedeckt.6 Für die örtlichen Staats
organe sind die Eingaben eine wesentliche Informationsquelle 
über zivilrechtliche Vertragsverletzungen. Die Eingaben spie
len daher nicht nur unter dem Aspekt der Unterstützung bei 
der eigenverantwortlichen Konfliktlösung durch die Vertrags
partner eine Rolle. Durch ihre Analyse können auch wich
tige Erkenntnisse über territoriale Schwerpunkte und Ent
wicklungstendenzen erlangt werden.

Nach unseren Feststellungen werden aber bisher aus Ein
gaben noch unzureichend zielgerichtet Erkenntnisse über Ur
sachen zivilrechtlicher Vertragsverletzungen gewonnen. Sie 
werden auch nicht überall unter dem Aspekt zivilrechtlicher 
Vertragsverletzungen erfaßt und analysiert.6 Das ist aber 
nötig, um die den örtlichen Staatsorganen obliegenden Auf
gaben bei der Durchsetzung des Zivilrechts in den Versor
gungsbeziehungen umfassend wahrzunehmen.

Eingaben sind zur Verbesserung der Arbeit gemäß § 9 
Abs. 1 Eingabengesetz regelmäßig auszuwerten. Eine quali
fizierte Versorgungsarbeit verlangt — wie oben dangestellt 
worden ist —, daß Vertragsverletzungen in den zivilrecht
lichen Versorgungsbeziehungen zurückgedrängt werden. Dazu 
müssen aber ihre Ursachen bekannt sein, denn das erfolg
reiche Vorgehen gegen zivilrechtliche Vertragsverletzungen 
hängt maßgeblich vom umfassenden Studium ihrer sozialen 
und juristischen Merkmale sowie ihrer Ursachen unrd Bedin
gungen ab.7 Diese wiederum können wesentlich aus Ein
gaben gewonnen werden, zumal die hauptsächlichen Pflicht
verletzungen aus zivilrechtlichen Versorgungsbeziehungen 
überhaupt erst durch sie in nennenswertem Umfang bekannt 
werden.

Neben ökonomischen, erzieherischen und rechtlichen Maß
nahmen gehören auch organisatorische zur Vorbeugungsar
beit. Die letzteren gewährleisten besonders die Ermittlung, 
Erfassung und Analyse zivilrechtlicher Vertragsverletzungen 
sowie ihrer Ursachen und Bedingungen durch Gerichte, ört
liche Staatsorgane und Betriebe.

Die Gerichte haben in der Vergangenheit bei der Auf
deckung von Ursachen zivilrechtlicher Vertragsverletzungen 
Beachtliches geleistet; sie konnten sich dabei jedoch vor
wiegend nur mit Pflichtverletzungen von Bürgern — insbe
sondere mit Zahlungspflichtverletzungen — aus Versorgungs
verträgen auseinandersetzen.

Auch aus diesem Grunde ist es notwendig, die Eingaben 
zielstrebig zur Zurückdrängung zivilrechtlicher Vertragsver
letzungen zu erfassen und zu analysieren. Diese Aufgabe folgt
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